
164,00 mGH

Erläuterung der Planzeichen

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
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Hinweis:

Fehlende Gliederungspunkte sind kein Zeichen von Unvollständigkeit des Festsetzungsteiles.

Die in den textlichen Festsetzungen verwendete Nummerierung ist nicht fortlaufend.

Die detaillierten Planungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB und

Baugestalterische Festsetzungen (Örtliche Bauvorschriften) sind der Satzungsfassung des

Ursprungsbebauungsplanes 01-48A „Kreiskrankenhaus“ aus dem Jahr 2003 zu entnehmen

und gelten auch für diese 3. Änderung, soweit sie nicht durch die hier getroffenen, neuen

Festsetzungen ersetzt werden.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplanes 01-48A

„Kreiskrankenhaus“ 3. (beschleunigte) Änderung

Ortsteil:

Plangebiet:

Detmold Nord

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß 9 BauGB1

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Ziffer 1 BauGB

Südlicher Eckbereich des Klinikumgeländes,

nördlich der Behringstraße, westlich der Robert-

Koch-Straße, südlich des Kindergartens (Hofstraße

Nr.3 / 5) und östlich Haus II (ehem. Kreißsaal)

BEI BAUMASSNAHMEN IST DIE DURCHFÜHRBARKEIT DER FESTLEGUNG -

GGF. ÖRTLICH - ZU ÜBERPRÜFEN.

REGRESSANSPRÜCHE AN DIE STADT DETMOLD SIND AUSGESCHLOSSEN!

1.1.1.1

1.1.1 Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Ärztehaus / Parkbauwerk" gem. § 11 (2)

BauNVO

Im SO-1 sind ausschließlich zulässig:

· Praxen für Ärzte, Heilpraktiker

· Einrichtungen für Krankengymnastik.

· Medizinische und pharmazeutische Forschungs- und Lehreinrichtungen.

· Einrichtungen für Ergotherapie, Logopädie und Ernährungsberatung.

· Einrichtungen für medizinische und studentische Fort- und Weiterbildung

(Seminarräume, Vortragssäle).

· Sonstige Einrichtungen für gesundheitliche und medizinische Zwecke.

· Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen der Palliativmedizin, Geriatrie.

Im SO-2 sind ausschließlich zulässig:

· Parkhäuser, Parkpaletten, Stellplätze einschließlich deren Zu- und Abfahrten.
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1.2.2 Maß der baulichen Nutzung

1.2.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)

Innerhalb des gesamten Sondergebietes ist eine Grundflächenzahl von 0,8 zulässig.

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl bis 0,9 für das Sondergebiet kann erfolgen,

wenn im gleichen Verhältnis zu der zusätzlichen Inanspruchnahme von Fläche,

Flachdächer (0°-5°) extensiv begrünt werden. Die Stärke der Vegetationstragschicht

muss im Mittel mindestens 10 cm betragen. Von der Dachbegrünung ausgenommen

sind verglaste Flächen und gebäudetechnische Aufbauten.

1.2.2.2Höhe der baulichen Anlagen

Die Gebäudehöhe über NN gilt im Bebauungsplan als maximale Höhe der zulässigen

Bebauung. Als oberer Bezugspunkt gilt im SO-1 die Oberkante Dach, im SO-2 je nach

Bauausführung die Oberkante Dach oder die Oberkante Brüstungsgeländer der

obersten Parkebene. Die festgesetzte maximal zulässige Höhe darf für untergeordnete

Bauteile und technische Gebäudeeinrichtungen sowie Treppenhäuser und

Aufzugsschächte um bis zu 2,00 m überschritten werden.

Hinweis: Als unterer Höhenreferenzpunkt dient nachrichtlich als Orientierungshilfe die

in der Örtlichkeit vorhandene Höhe von 136,91 m ü. NN in der öffentlichen

Verkehrsfläche (Ecke Behringstraße / Robert-Koch-Straße)

1.2.3 Bauweise

Für das Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO

festgesetzt. Abweichend von der offenen Bauweise sind Baukörperlängen von über

50,00 m zulässig.

Im Nordwesten ist eine grenzständige Bebauung zulässig.Die erforderlichen Abstands-

flächen sowie die aus Brandschutzgründen erforderlichen Abstände sind durch

Baulast öffentlich-rechtlich zu sichern.

1.2.4 Abstandsflächen

Gemäß § 9 (1) Nr. 2a BauGB kann ein von § 6 BauONRW abweichendes Maß der

Tiefe der Abstandsflächen innerhalb des Plangebietes ausnahmsweise zugelassen

werden, wenn

· mindestens eine Tiefe der Abstandsfläche von 0,2 der Wandhöhe (H)

eingehalten wird,

· die Tiefe der Abstandsfläche insgesamt mindestens 3,00m beträgt,

· die Anforderungen an die Belichtung der Räume nicht wesentlich beeinträchtigt

wird und wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.
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